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II. Leinpfad, Brücen, Fähren, Säfen und Ladepläße. 

1, Leinpfad. 

Der Leinpfad ift derjenige Theil des Ufers eines fchiffbaren Fluffes, auf 
dem durch Menfchen und Thiere Schiffe gezogen werden fünnen. Die Fürforge 
für feine Freihaltung gehört als eine die Schiffahrt betreffende Angelegenheit 
zur Zuftändigfeit der Landespolizeibehörde.?) 

Der Leinpfad dient lediglich dem Gebrauche der Schiffer für die Zwecke 
der Schiffahrt, im Mebrigen fann der Uferbefiger das betreffende Areal injoweit 

nugen und über dasjelbe Verfügung treffen, als dieje Zweckbeftimmung hierdurch 

nicht beeinträchtigt wird. Für die Duldung des Leinpfades ift eine Entfchädi- 

gung nicht zu gewähren, nur infofern fan der Uferbefiger Erjaß fordern, als 
ihm durch einzelne Schiffsführer und deren Maßnahmen das Ufer und dejjen Be- 
feftigung bejchädigt, oder die Ufernußgung entzogen oder gefchmälert wird.t) Das 
Gleiche gilt hinfichtlich der Flößerei.’) 

Nach $ 34 der Steom- und Schiffahrts-Bolizeiverordnung für die Weichfel 
vom 7. März 1895 darf an das Ufer, an dem fich ein Leinpfad befindet, ein 

Fahrzeug nur anlegen, wenn und infomweit fich dajelbit eine öffentliche Ladejtelle 
befindet. Ausnahmen find mur in Nothfällen zugelaffen. 

2, Brüden, 

Die Anlegung von Brücken über öffentliche Ströme fann nach $ 52 Tit. 15 
Th. II Allgem. LandrechtS nur durch den Staat oder mit dejjen Genehmigung 
erfolgen. Die Brücken über öffentliche Ströme find im Gegenjaße zu den- 
jenigen über andere Gewäfjer nicht al3 Theile der an fie anjchliegenden Wege- 

züge zu behandeln, jondern ftellen jelbjtändige Sommmmifationsanftalten dar. °) 
Hieraus folgt, daß dem Staate gegenüber die Errichtung folcher Brücken 

nicht erzwungen werden fann. 
Ob die Staatsverwaltung einem Dritten die Meberbrücung eines öffent 

lichen Flufjes geftattet, ift Sache ihres freien Exmeffens, fie ift befugt, hierbei 

nicht mu polizeiliche, jondern auch alle jonftigen Gefichtspunfte zu bevickjichtigen, 

welche fich aus dem ftaatlichen Hoheitsrecht und dem ftaatlichen Eigenthun ev- 
geben, fie kann daher auch dem Dritten bei der Ertheilung der Genehmigung 

alle ihr angemefjen erjcheinenden Bedingungen vorfehreiben. Wird die Erlaubniß 
indefjen lediglich von der zuftändigen Polizeibehörde aus polizeilichen Nückjichten 
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